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NEWS


Neue Buchführungsgrenzen und Bewertungsbestimmungen
1. Allgemeines

Der Ministerialentwurf des Rechnungslegungsrechts-Änderungsgesetzes (RÄG) 2010 sieht Änderungen des Unternehmensgesetzbuches (UGB) bzw. des Einkommensteuergesetzes (EStG) vor.
Mit dem RÄG 2010 sollen die für eine Buchführungspflicht maßgeblichen Umsatzgrenzen angehoben und mehrere Bewertungswahlrechte gestrichen werden.

Diese Deregulierungsmaßnahmen sollen zu einer Entlastung bei den Verwaltungskosten der betroffenen Unternehmen beitragen und durch eine stärkere Angleichung von Unternehmens- und Steuerbilanz die Aussagekraft des unternehmensrechtlichen Jahresabschlusses erhöhen.
Im Folgenden werden für den Rechnungswesen-Unterricht relevante Bestimmungen behandelt. Die Gesetzwerdung bleibt jedoch abzuwarten.

2. Abschaffung von Bewertungswahlrechten
Das UGB sieht derzeit zahlreiche Bewertungswahlrechte vor, die für die steuerrechtliche Gewinnermittlung nicht gelten. Mit dem Ziel, den dadurch beim Jahresabschluss entstehenden Mehraufwand zu verringern, sollen folgende Änderungen vorgenommen werden:

· Aufwendungen für das Ingangsetzen und Erweitern eines Betriebes sind nicht mehr aktivierungsfähig.

· Bei der Berechnung der Herstellungskosten müssen jetzt angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten eingerechnet werden.

· Die Anschaffungskosten eines erworbenen Geschäftswertes (Firmenwertes) müssen aktiviert und planmäßig abgeschrieben werden.

· Wertminderungen des Umlaufvermögens, die nach dem Abschlussstichtag eintreten, dürfen im Jahresabschluss nicht mehr berücksichtigt werden.
· Unterlassene Zuschreibungen müssen im ersten Geschäftsjahr, das nach dem 31.12.2009 beginnt, nachgeholt werden.
3. Anhebung der Schwellenwerte für die Rechnungslegungspflicht

Als zweite Maßnahme soll mit dem RÄG 2010 die unternehmensrechtliche Rechnungslegungspflicht durch eine Änderung des UGB künftig nicht mehr bereits bei mehr als € 400.000,00 Umsatzerlösen, sondern erst bei Überschreiten eines Schwellenwerts von € 700.000,00 eintreten.

Die Buchführungspflicht besteht grundsätzlich ab dem zweitfolgenden Jahr, wenn der Schwellenwert in zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren überschritten wird.

Bei einem qualifizierten Überschreiten des Schwellenwertes – dies ist künftig bei Umsatzerlösen von mehr als € 1.000.000,00 der Fall – tritt die Rechnungslegungs​pflicht bereits ab dem folgenden Jahr ein.
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5. Weitere Informationen

Der Ministerialentwurf des Gesetzestextes kann unter der nachfolgenden Adresse abgerufen werden:
· Parlament der Republik Österreich
http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIV/ME/ME_00100/pmh.shtml
Die Gesetzestexte zum § 189 Abs. 1 Z 2 UGB und § 125 BAO können im Internet unter folgender Adresse nachgelesen werden: 

· Rechtsinformationssystems (RIS) der Republik Österreich

http://www.ris.bka.gv.at/Bundesrecht/
Eingabe unter „Titel/Abkürzung“ z.B. UGB, und bei „Paragraf von“ 189
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